
Die Ziele oder was wir mit Ihnen erreichen möchten

Nach Abschluss des Einführungskurses können die Absolventinnen und Absol-
venten unter Anleitung weitgehend selbständig auf einem Gemeindesteueramt
arbeiten. Der Kurs dient zudem auch als Vorbereitung für den Einstieg in den
Fachkurs für luzernische Steuerfachleute.

In einem Prüfungsgespräch werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über
ihr erworbenes Wissen befragt. Der zweite Teil des Gesprächs ist für Fragen der
beruflichen Weiterentwicklung und – falls gewünscht – der Vermittlung von
Kontakten reserviert.

Fragen Sie uns – wir geben Ihnen gerne Antwort

Kursleitung

Kurt Lussi
Präsident Steuerkommission
Steuerverwaltung des Kantons Luzern
Buobenmatt 1
6002 Luzern

Tel. 041 228 56 56
kurt.lussi@lu.ch

Detailliertes Programm, Kursdaten, Kosten und Anmeldung

Kurt Schumacher
Steueramt SSF
Schüpfheim-Flühli
Bahnhofstrasse 6
6170 Schüpfheim

041 485 87 52
kurt.schumacher@ssf.lu.ch
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in Zusammenarbeit
mit der Dienststelle Steuern
des Kantons Luzern

Die Grundausbildung für
angehende Steuerfachleute

Verband Steuerfachleute Luzerner Gemeinden

L GSV

St
eu

er
am

t
SS

F
Sc

hü
pf

he
im

-F
lü

hl
i

K
ur

t
Sc

hu
m

ac
he

r
Ba

hn
ho

fs
tr

as
se

6
61

70
Sc

hü
pf

he
im

Bi
tt

e
fr

an
ki

er
en



Womit wir uns befassen werden

Fach Zeit Lektionen

Einführung 08.15–11.50 4
Steuerpflicht, allgemeine Grundlagen
Formulare, Organisaton Formularversand 08.15–11.50 4
Wertschriftenverzeichnis
Bemessungssystem 08.15–11.50 4
Ablauf Veranlagung
Einkünfte unselbständige Erwerbstätigkeit 08.15–11.50 4
Abzüge vom Erwerbseinkommen 08.15–11.50 4
Ersatzeinkünfte, Renten, Einkünfte aus Vorsorge, 08.15–11.50 4
Versicherungsabzüge
Vermögen 08.15–11.50 4
Einkünfte aus Vermögen
Übrige Einkünfte 08.15–11.50 4
Steuererleichterungen 08.15–11.50 4
Verfahrensrecht 08.15–11.50 4
Steuerbezug 08.15–11.50 4
Registerführung, Registerauflage, Steuerausscheidung 08.15–11.50 4
Landwirtschaft 08.15–11.50 4
Steuerausscheidung
Besuch eines Gemeindesteueramtes, 08.15–11.50 4
Datenaustausch
Repetition, Spezialfälle aus der Praxis 08.15–11.50 4
Besuch der Steuerverwaltung des Kantons Luzern
Quellensteuer, Repetition 08.15–11.50 4
Vorstellung Verband Steuerfachleute Luzerner Gemeinden
Prüfungsgespräch Gemäss
Qualifikation spez.
Coaching Programm

Total Lektionen ohne Prüfungsgespräch 64

An wen wir uns wenden

Der Einführungskurs für Nachwuchsleute richtet sich an Personen, die voll- oder
teilzeitlich mit Einkommenssteuern zu tun haben oder in diesem Fachgebiet tätig
werden möchten.

Für die Aufnahme in den Kurs ist es nicht entscheidend, ob die Teilnehmenden
auf einem Steueramt, in der öffentlichen Verwaltung oder in der Privatwirtschaft
arbeiten. Wichtig ist jedoch, dass sie an den Grundzügen des Steuerrechts wie
auch an der Veranlagungspraxis überdurchschnittlich interessiert sind.

Was wird vermittelt

Der Kurs vermittelt das Grundwissen im Steuerrecht des Kantons Luzern und der
Direkten Bundessteuer. Im Vordergrund steht jedoch nicht die Theorie, sondern
die praktische Arbeit.

Anhand von interessanten Fällen aus der Praxis lernen die Kursteilnehmerinnen
und Kursteilnehmer, wie man sich in Gesetzen und Weisungen schnell und ziel-
gerichtet zurechtfindet, wie man Entscheide verfasst und den zeitgemässen
Umgangston mit Menschen findet, die sich mit den verschiedensten Fragen und
Anliegen an das Steueramt, die Verwaltung oder an Privatunternehmen wenden.

Begegnungen und Kontakte

Am Schluss des Kurses sind je vier Lektionen für den Besuch eines Gemeinde-
steueramtes bzw. der Steuerverwaltung des Kantons Luzern reserviert. Die Besu-
che ermöglichen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Einblicke in die prakti-
sche Arbeit der öffentlichen Verwaltungen und vermitteln ihnen wertvolle Kon-
takte zu erfahrenen Fachleuten.

Wie der Kurs organisiert ist

Träger und Aufsichtsorgan des Kurses ist der Vorstand des Verbandes Steuer-
fachleute Luzerner Gemeinden. Für den Inhalt und den Ablauf sind zwei Kurslei-
ter verantwortlich, die auch ausserhalb der Unterrichtszeiten für Fragen und
Anliegen zur Verfügung stehen.

Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist beschränkt. Über die Aufnahme
in den Kurs entscheidet die Aufsichtskommission, die sich aus Vertretern der
Steuerverwaltung des Kantons Luzern, Mitgliedern des Verbandes Steuerfach-
leute Luzerner Gemeinden und den Kursleitern zusammensetzt. A
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